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I. Bankenaufsicht/Risikomanagement 

1. Betrugsprävention 

Das Kreditwesengesetz (KWG) verpflichtet Institute, in-

terne Sicherungsmaßnahmen zu schaffen, die Betrug 

und Wirtschaftskriminalität verhindern sollen – zu Lasten 

der Institute. Zur Umsetzung der Vorgaben hat der Zent-

rale Kreditausschuss (ZKA) Ende 2009 erste Gespräche 

mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) sowie 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-

Fin) geführt. Die BaFin wird voraussichtlich im Frühjahr 

2010 den Entwurf eines Rundschreibens zur Schaffung 

von verbindlichen Umsetzungsvorgaben für die Betrugs-

prävention als Bestandteil eines angemessenen Risiko-

managements vorlegen. Rechts- und Planungssicherheit 

für die Institute, auch im Hinblick auf die externe Revisi-

on, sollen einen effizienten Einsatz von materiellen und 

personellen Ressourcen ermöglichen. Zum Aufbau und 

Einsatz der Betrugsprävention sollen die Banken so weit 

wie möglich auf bereits eingeführte Instrumente zur Be-

kämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zurückgreifen können. Synergieeffekte sollen genutzt 

und ein „Eigenleben“ von Anti-Betrugsinstrumenten ver-

hindert werden. Des Weiteren schlägt das BMF ein ar-

beitsteiliges Vorgehen vor, in dem der ZKA neben das 

BaFin-Rundschreiben zu stellende Anwendungs- und 

Auslegungshinweise zu den Details der internen Grund-

sätze und Sicherungssysteme zur Betrugsprävention 

entwickelt. Diese könnten dann in die bereits bestehen-

den ZKA-Hinweise zum Geldwäschebekämpfungsergän-
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zungsgesetz integriert werden. Wir werden uns in den 

anstehenden Gesprächen mit der Aufsicht dafür einset-

zen, dass die Vorgaben des KWG praxisgerecht imple-

mentiert werden, dies auch mit Blick auf die Ergebnisse 

unseres in Kürze erscheinenden Leitfadens zum The-

menkomplex Betrügerische Handlungen/Wirtschafts-

kriminalität.  

2. Verschärfung des bankaufsichtlichen 

Eigenkapitalbegriffs 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat zur Um-

setzung der G20-Beschlüsse am 17. Dezember 2009 

Vorschläge zur Stärkung der Qualität des bankaufsichtli-

chen Eigenkapitals zur Konsultation gestellt. Die Vor-

schläge sind Bestandteil des Baseler Papiers Strengthe-

ning the resilience of the banking sector. Der Ausschuss 

will bei Instituten mit der Rechtsform einer Aktiengesell-

schaft nur noch stimmberechtigte Stammaktien und offe-

ne Rücklagen als hartes Kernkapital der höchsten Kate-

gorie anerkennen. Für Banken anderer Rechtsform sol-

len unter 14 strengen Voraussetzungen auch andere In-

strumente zugelassen werden. Zudem will er die Anre-

chenbarkeit hybrider Instrumente im Kernkapital qualita-

tiv und quantitativ deutlich verschärfen. Hinsichtlich der 

Anrechnungsgrenze wird eine Spannbreite zwischen 

15 und 50 Prozent diskutiert. Auch die regulatorischen 

Abzugspositionen werden deutlich ausgeweitet. Banken 

müssen die Neuregelungen bis Ende 2012 umsetzen. 

Der Gesamteffekt der Baseler Vorschläge wird im Rah-

men einer derzeit durchgeführten Auswirkungsstudie ab-

geschätzt. 

Die erwogenen Änderungen in der Struktur und Limitie-

rung des bankaufsichtlichen Eigenkapitals würden deut-

sche Kreditinstitute deutlich benachteiligen. Wir plädieren 

deshalb nachdrücklich dafür, die Differenzierung zwi-

schen den Rechtsformen bei der Beschaffung von ban-

kaufsichtlichem Kernkapital fallen zu lassen. Für Institute 

in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft sollten die 

gleichen Kriterien zur Anerkennung von harten Kernkapi-

talinstrumenten wie für Institute anderer Rechtsformen 

gelten. Ferner fordern wir die deutsche Verhandlungsde-

legation auf sicherzustellen, dass die bewährte Kapital-

form der stillen Einlage weiterhin als hartes Kernkapital 

anerkannt werden kann. Überdies sind für die Anwen-

dung der Neuregelungen umfassende Bestandsschutz- 

und Übergangsregelungen unabdingbar.  

Parallel zum Baseler Papier hat der Ausschuss der eu-

ropäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) Empfehlun-

gen zur Anrechenbarkeit harter Kernkapitalbestandteile 

erarbeitet und bis zum 31. März 2010 zur Konsultation 

gestellt. Die vorgeschlagenen Anerkennungskriterien ori-

entieren sich im Wesentlichen an den Baseler Prinzipien 

und gehen zum Teil über die geltenden Bestimmungen 

der EU-Bankenrichtlinie hinaus. CEBS überschreitet da-

mit sein Mandat. Die Leitlinien sollen bereits bis zum 

31. Dezember 2010 in den EU-Mitgliedstaaten Anwen-

dung finden. Wir lehnen diesen europäischen Alleingang 

insbesondere mit Blick auf die derzeitige Überarbeitung 

der Eigenkapitaldefinition auf Baseler Ebene entschieden 

ab. Bei der Definition des bankaufsichtlichen Eigenkapi-

tals ist ein international abgestimmtes Vorgehen unver-

zichtbar.  

3. Reform der Finanzmarktregulierung in den USA 

Der US-Kongress beziehungsweise die Administration 

von US-Präsident Barack Obama haben aktuell umfang-

reiche Gesetzesvorhaben und Maßnahmen zur Reform 

der Finanzmarktregulierung in den USA initiiert. Beson-

ders hervorzuheben ist die Wall Street Reform and Con-

sumer Protection Act. 

Das Gesetz soll die Befugnisse der US-Federal Reserve 

zur Regulierung und Beaufsichtigung systemrelevanter 

Institute erweitern und den Verbraucher- und Anleger-

schutz stärken. Vorgesehen ist auch die Errichtung eines 

Financial Services Oversight Council, welcher die US-

Regierung in mikro- und makroprudentiellen Aufsichts-

fragen beraten wird. Des Weiteren sieht das Maßnah-

menpaket für systemisch bedeutsame Institute, darunter 

auch in den USA operierende Auslandsbanken mit be-

trächtlicher Geschäftstätigkeit, die Durchführung von 

halbjährlichen Stresstests sowie eine Abgabe zur Finan-

zierung von Mitteln zur Abwicklung systemisch bedeut-

samer Institute im Rahmen des sogenannten Systemic 

Dissolution Fund vor.  

Weitere Vorgaben zielen unter anderem auf eine Ver-

schärfung des gegenwärtigen well capitalized-Standard 

für die – aus Sicht der US-Bankenaufsicht – als Financial 

Holding Company (FHC) qualifizierten Auslandsbanken 

und eine möglicherweise bindende Anwendung der Le-

verage Ratio auf FHCs ab. Ferner könnten alle Aus-

landsbanken mit US-Operationen auch den an bestimm-

ten Geschäftstätigkeiten ansetzenden Vorschriften des 



VÖB-AKTUELL   März 2010 

3 

Gesetzpakets unterworfen werden. Dazu zählen unter 

anderem die bankaufsichtliche Beschränkung bezie-

hungsweise das Verbot der Teilnahme an systemdesta-

bilisierenden Geschäftsaktivitäten, ein fünfprozentiger 

Selbstbehalt bei Verbriefungen, Kapital- und Besiche-

rungsanforderungen sowie Verhaltensregeln und Melde-

pflichten bei Geschäften mit OTC-Derivaten. 

Institute, welche auf dem US-Markt über eine Niederlas-

sung tätig sind und sich als FHC qualifiziert haben, könn-

ten bei Überschreiten bestimmter, noch nicht näher fest-

gelegter Bilanzvolumina der US-Niederlassung als sys-

temisch bedeutsam eingestuft. Sie würden dann im Ex-

tremfall dem größten Teil der oben erwähnten aufsichtli-

chen Anforderungen unterworfen.  

Wesentlich ist auch die von der Obama-Administration in 

die Diskussion eingebrachte Erhebung einer als Financi-

al Crisis Responsibility Fee bezeichneten Bankenumlage 

zur Finanzierung der aufgelegten staatlichen Rettungs-

programme für den US-Finanzsektor. US-Niederlassun-

gen und Agenturen international tätiger Auslandsbanken 

wären jedoch von der Gebühr nicht betroffen. Beobach-

ter gehen davon aus, dass Gesetzesmaßnahmen bereits 

im ersten Halbjahr 2010 verabschiedet werden könnten. 

4. Vorschläge zu international einheitlichen 

Liquiditätskennziffern 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat im De-

zember 2009 ein Konsultationspapier mit Vorschlägen 

für international einheitliche Liquiditätskennziffern veröf-

fentlicht (International framework for liquidity risk measu-

rement, standards and monitoring). Hierin werden vor al-

lem zwei Kennziffern für die Liquiditätsausstattung der 

Banken vorgeschlagen, die international einheitlich an-

gewendet werden sollen.  

Die erste Kennziffer (Liquidity Coverage Ratio) zielt da-

bei – wie die ebenfalls im Dezember 2009 veröffentlich-

ten Leitlinien des Ausschusses der Europäischen Bank-

aufsichtsbehörden (CEBS) – auf die Ausgestaltung der 

von den Instituten vorzuhaltenden Liquiditätsreserve ab. 

Der Baseler Ausschuss macht jedoch wesentlich konkre-

tere Vorgaben. Dies gilt vor allem für die Liquiditätsab-

flüsse, denen sich die Banken im vorgegebenen Stress-

szenario ausgesetzt sehen.  

Die zweite Kennziffer (Net Stable Funding Ratio) soll da-

für sorgen, dass die Banken ihre Aktivitäten in ausrei-

chendem Ausmaß über langfristige stabile Finanzie-

rungsquellen refinanzieren. Damit soll eine unangemes-

sen hohe Refinanzierung über den Kapitalmarkt verhin-

dert werden. Die Konsultationsfrist endet am 16. April 

2010. 

5. Qualitative Anforderungen an das 

Risikomanagement 

Der Ausschuss der europäischen Bankaufsichtsbehör-

den (CEBS) hat im Dezember 2009 Konsultationspapiere 

veröffentlicht, mit deren Hilfe die qualitativen Anforde-

rungen an das Risikomanagement konkretisiert werden 

sollen. Die detaillierten Vorschläge von CEBS beziehen 

sich auf die Ausgestaltung von bankinternen Stresstest-

programmen und das Management von Risikokonzentra-

tionen. Darüber hinaus hat CEBS im Februar übergeord-

nete Prinzipien zum Risikomanagement publiziert.  

Sämtliche Vorschläge von CEBS sollen bereits im Laufe 

des Jahres 2010 umgesetzt werden. In Deutschland sind 

die qualitativen Regelungen der Bankenaufsicht in den 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (Ma-

Risk) verankert. Die MaRisk wurden bereits 2009 umfas-

send überarbeitet. Allerdings enthalten die CEBS-

Papiere verschiedene Empfehlungen, die in den MaRisk 

bisher nicht berücksichtigt sind. So wird die Behandlung 

der Risikokonzentrationen deutlicher auf alle wesentli-

chen Risikoarten bezogen. Außerdem wird von großen 

und komplexen Instituten erwartet, dass sie inverse 

Stresstests durchführen. Mit deren Hilfe soll ein Institut 

Szenarien oder eine Kombination aus Szenarien identifi-

zieren, die seinen Fortbestand gefährden könnten. Es ist 

insofern nicht auszuschließen, dass die MaRisk kurzfris-

tig nochmals angepasst werden. 

6. Vorschläge zur Dämpfung der Prozyklik von  

Basel II 

Die G20-Regierungschefs haben in ihrer Washingtoner 

Abschlusserklärung vom November 2008 verschiedene 

Regulierungsorgane dazu aufgerufen, Maßnahmen zur 

Dämpfung der prozyklischen Wirkungen von Basel II 

vorzuschlagen. Darauf hat der Baseler Ausschuss für 

Bankenaufsicht in seinem Konsultationspapier 

Strengthening the resilience of the banking sector rea-

giert. Nach seinen Vorstellungen sollen Banken Kapital 

verzehrende Maßnahmen wie Dividendenzahlungen, Ak-
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tienrückkäufe und Bonuszahlungen nur dann ohne Be-

schränkung vornehmen dürfen, wenn sich ihre Kapital-

ausstattung oberhalb einer bestimmten Bandbreite über 

den aufsichtlichen Mindesteigenkapitalanforderungen 

bewegt. Je stärker sich die Eigenkapitalausstattung den 

aufsichtlichen Kapitalanforderungen nähert, desto stärker 

sollen die Ausschüttungsverbote ausfallen.  

Entsprechend sollen die Institute in guten Zeiten Kapital-

puffer bilden, die sie in wirtschaftlich schlechten Zeiten 

nutzen können. Ferner wird diskutiert, den nationalen 

Aufsichtsbehörden zusätzlich die Möglichkeit einzuräu-

men, den erforderlichen Kapitalpuffer zu erhöhen, wenn 

das Kreditwachstum ein bestimmtes Niveau überschrei-

tet. Maßnahmen zur Dämpfung der Prozyklik sollen je-

doch nach Ansicht des Baseler Ausschusses nur dann 

ergriffen werden, wenn die Zyklik der Eigenkapitalanfor-

derungen größer ist, als die Aufsichtsbehörden dies für 

angemessen halten. Dies werde derzeit im Rahmen um-

fangreicher Datensammlungen untersucht und könne 

bisher noch nicht abschließend beurteilt werden. 

7. Absicherung des Kontrahentenrisikos 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat im De-

zember 2009 den Entwurf eines weiteren Maßnahmen-

paketes zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Ban-

kensektors veröffentlicht. Darin schlägt er vor, die regula-

torischen Anforderungen an das Kontrahentenrisiko zu 

verschärfen. Beispielsweise sollen zentrale Kontrahenten 

ihr internes Risiko- und Sicherheitenmanagement 

verbessern, um weiterhin privilegiert behandelt werden 

zu dürfen. Darüber hinaus möchte der Baseler Aus-

schuss das systemische Risiko des Bankensektors be-

grenzen. Hierzu sollen IRBA-Banken (IRBA: auf Internen 

Ratings Basierender Ansatz) ab einer Bilanzsumme von 

25 Millarden US-Dollar Forderungen an Banken, Makler 

und Versicherungen mit mehr Eigenkapital unterlegen.  

Der Baseler Ausschuss will außerdem die im Rahmen 

der Finanzmarktkrise zu Tage getretenen Risiken aus 

Bewertungsverlusten durch weitere Kapitalzuschläge 

abpuffern. Besonders umfassende Änderungen sollen 

auf Institute zukommen, die ihre Eigenmittelanforderun-

gen mit der internen Modellmethode berechnen. Jene 

Banken sind angehalten, ähnlich dem Stress-Value at 

Risk für das Marktrisiko, für Krisenzeiten zusätzliche Ei-

genmittel vorzuhalten (Stress-EEPE). Nicht zuletzt sollen 

Banken neben der internen Kapitalausstattung auch ihr 

qualitatives Risikomanagement verbessern. Hierzu plant 

der Baseler Ausschuss, die Vorgaben für die Durchfüh-

rung von Backtests und Stresstestverfahren zu verschär-

fen. 

8. Auswirkungsstudie des Baseler Ausschusses 

Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise haben der Baseler 

Ausschuss für Bankenaufsicht und der Ausschuss der 

Europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) 2009 di-

verse Vorschläge zur Erhöhung der regulatorischen An-

forderungen an Banken veröffentlicht. Hierunter fallen 

insbesondere Vorschläge an die Eigenmittelanforderun-

gen für Verbriefungen und Geschäfte des Handelsbu-

ches. Zugleich soll der bankaufsichtliche Eigenkapital-

begriff überarbeitet werden, zum Beispiel hinsichtlich des 

Kriterienkataloges zur Abgrenzung des harten vom übri-

gen Kernkapital. Weitere Änderungen, wie die Einfüh-

rung einer Leverage Ratio, die Glättung der prozykli-

schen Wirkung von Basel II und die Überarbeitung der 

Eigenkapitalanforderungen an das operationelle Risiko 

werden zurzeit intensiv diskutiert. Es ist davon auszuge-

hen, dass ein Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen 

bereits in Kürze in das deutsche Aufsichtsrecht einflie-

ßen wird. 

Um einen Überblick über die Auswirkungen der Maß-

nahmenpakete auf den Bankensektor insgesamt zu ge-

winnen, werden der Baseler Ausschuss und die Europäi-

schen Bankaufsichtsbehörden im Frühjahr 2010 eine 

quantitative Auswirkungsstudie durchführen (QIS 6). Auf 

Basis der Studienergebnisse sollen die Eigenmittelanfor-

derungen sowohl für einzelne Risikoarten (bottom-up) als 

auch in ihrer Gesamtheit (top-down) neu kalibriert wer-

den. An der Datenerhebung können sich alle Institute, 

unabhängig von ihren aufsichtlich genutzten Ansätzen, 

freiwillig beteiligen. Die Koordination der Auswirkungs-

studie übernehmen die jeweiligen nationalen Aufsichts-

behörden. Die Frist zur Datenerhebung endet am 30. Ap-

ril 2010. Im Mai und Juni 2010 sollen die Bögen ausge-

wertet werden. Über die Ergebnisse und deren Konse-

quenzen wird im Rahmen der Sitzung des Baseler Aus-

schusses im Juli 2010 beraten. 
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9. Vergütungssysteme 

Die Regulierung von Vergütungssystemen wird derzeit 

international und national forciert. Auf internationaler  

Ebene hat der Rat für Finanzstabilität (Financial Stability 

Board – FSB) im vergangenen Jahr Prinzipien und kon-

krete Standards für solide Vergütungspraktiken publi-

ziert.  

Diese Vorgaben sollen in Deutschland in drei Schritten 

umgesetzt werden. Zunächst unterzeichneten acht große 

deutsche Banken und die drei größten deutschen Versi-

cherungsunternehmen eine Selbstverpflichtungserklä-

rung. Anschließend veröffentlichte die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht am 21. Dezember 2009 

das Rundschreiben Aufsichtsrechtliche Anforderungen 

an die Vergütungssysteme von Instituten. Als dritten 

Schritt brachte die Bundesregierung am 9. Februar 2010 

einen Gesetzentwurf auf den Weg, der die Vergütung im 

Banken- und Versicherungsbereich neu regeln wird. Ein-

zelheiten regelt eine nachfolgende Rechtsverordnung.  

Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Vergütung von Ge-

schäftsleitern und Mitarbeitern stärker auf den langfristi-

gen Erfolg des Unternehmens auszurichten und die ein-

gegangenen Risiken angemessen zu berücksichtigen. 

Die Vergütungssysteme sollen angemessen, transparent 

und auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sein. 

Darüber hinaus sollen unangemessen hohe Bonuszah-

lungen unterbunden werden. 

Zusammen mit den anderen kreditwirtschaftlichen Ver-

bänden setzen wir uns dafür ein, dass die internationalen 

Anforderungen in Deutschland eins-zu-eins umgesetzt 

und insbesondere die Eingriffsbefugnisse der Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entspre-

chend den internationalen Vorgaben beschränkt werden. 

10. Überarbeitung der EU-Einlagensicherungsrichtlinie 

Die Europäische Kommission plant gegenwärtig, die erst 

im März 2009 geänderte EU-Einlagensicherungsrichtlinie 

weiter zu modifizieren und damit den Erfahrungen und 

Konsequenzen aus der Finanzkrise Rechnung zu tragen. 

Nach Abschluss der Auswirkungsstudie über die jüngs-

ten Richtlinienänderungen konzentrieren sich die Brüsse-

ler Überlegungen auf die Sicherungsgrenze, die weitere 

Verkürzung der Auszahlungsfristen, die Finanzierung der 

Sicherungseinrichtungen, deren Mandat sowie auf die 

langfristige Einrichtung eines einheitlichen, grenzüber-

schreitenden Sicherungssystems für alle Banken in der 

Europäischen Union. 

Die gesetzliche Sicherungsobergrenze soll ab Ende 

2010 EU-weit auf 100.000 Euro festgelegt werden. Zu-

dem erwägt die Europäische Kommission, den Kreis der 

geschützten Einleger gegenüber dem heutigen Stand zu 

erweitern und Einlagen in Nicht-EU-Währungen in den 

gesetzlichen Einlagenschutz einzubinden. Die zusätzli-

chen freiwilligen Sicherungssysteme sind von diesen 

Überlegungen offenbar ebenso wenig betroffen wie die 

Institutssicherung der deutschen Sparkassen und Ge-

nossenschaftsbanken, denen bereits die geltende Richt-

linie Bestandsschutz garantiert. 

Hinsichtlich der Auszahlungsfristen geht die Europäische 

Kommission davon aus, dass es nach einer Übergangs-

zeit von drei Jahren technisch und praktisch möglich sein 

wird, die Auszahlungen an Kunden auf sieben Werktage 

zu verringern. Die derzeitige Praxis der Aufrechnung von 

Ansprüchen des Kunden gegen Ansprüche der Bank soll 

abgeschafft werden, da die Kommission hierdurch zeitli-

che Verzögerungen bei der Auszahlung befürchtet. Für 

die Entschädigungseinrichtungen sollen zudem Stress-

tests geben, die der Europäische Verband der Einlagen-

sicherer (EFDI) und später die neue EU-Bankaufsichts-

behörde durchführen sollen. 

Die Finanzierung der gesetzlichen Sicherungseinrichtun-

gen soll nach dem Willen der Europäischen Kommission 

künftig zu 75 Prozent ex-ante und nur zu 25 Prozent ex-

post durchgeführt werden. Die Zielgröße des Fonds soll 

dabei zwei Prozent der geschützten Einlagen betragen, 

wobei für die in den meisten Fällen notwendige Aufsto-

ckung der Fonds eine Übergangszeit von zehn Jahren 

vorgesehen werden soll. Bei der Beitragserhebung soll 

den geschützten Einlagen jeder Bank sowie deren indivi-

duellem Risikoprofil Rechnung getragen werden. Ferner 

möchte die Europäische Kommission die Aufgaben der 

Sicherungseinrichtungen breiter fassen und hierbei künf-

tig auch Mittel für die Abwicklung von Banken vorsehen. 

Hierzu will sie ein separates Projekt aufsetzen.  

Schließlich bekräftigt die Kommission ihre langfristige 

Absicht, eine einheitliche Sicherungseinrichtung für alle 

Banken in der EU zu schaffen. Mittelfristig möchte sie 

zunächst die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 

nationalen Sicherungseinrichtungen verbessern. Dies 

soll durch ein Netzwerk der Sicherungseinrichtungen ge-

schehen. Wir gehen davon aus, dass hiervon nur Syste-

me betroffen sind, deren Mitglieder tatsächlich grenz-

überschreitende Relevanz haben. 
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Erste Bewertung 

Die Überlegungen der Europäischen Kommission, insbe-

sondere zu den Sicherungsgrenzen und Auszahlungs-

fristen, sind nicht grundsätzlich neu. Das Mitte 2009 no-

vellierte deutsche Einlagensicherungs- und Anlegerent-

schädigungsgesetz (EAEG) geht bereits von einer Siche-

rungsgrenze in Höhe von 100.000 Euro ab dem 31. De-

zember 2010 aus. Die Möglichkeiten einer weiteren deut-

lichen Fristverkürzung für die Auszahlungen an Kunden 

sollten hingegen zunächst eingehend auf ihre Praktikabi-

lität hin geprüft werden. Denn den Kunden darf keine 

Leistungsfähigkeit einer Sicherungseinrichtung vorge-

spielt werden, die im Leistungsfall an rechtlichen, prakti-

schen oder organisatorischen Hindernissen scheitert.  

Gegen die weiteren Überlegungen der Kommission dürf-

ten die Mitgliedstaaten erheblichen Widerstand leisten. 

Wir rechnen nicht mit einer schnellen Umsetzung, zumal 

die Sicherungssysteme in den EU-Staaten ebenso un-

terschiedlich sind, wie Größe und Risikoprofile der in den 

Sicherungssystemen zusammengeschlossenen Banken. 

So dürfte bereits die Umsetzung der neuen Sicherungs-

grenze sowie die grundsätzliche Umstellung auf eine 

mehrheitliche ex-ante-Finanzierung einige bislang nur 

ex-post finanzierte Sicherungseinrichtungen vor erhebli-

che Probleme stellen. Die für die neue Finanzierungs-

struktur vorgesehene zehnjährige Übergangsfrist halten 

wir zudem für deutlich zu kurz bemessen. Insgesamt be-

trachtet ist Einlagensicherung ein sehr sensibles, ele-

mentare Kundeninteressen sowie die Finanzmarktstabili-

tät berührendes Thema. Änderungen der gesetzlichen 

Grundlagen sollten daher wohl erwogen und nicht, wie 

es derzeit scheint, unter dem vermeintlichen Zwang der 

jüngsten Finanzmarktverwerfungen im Jahresrhythmus 

vorgenommen werden. 

II. Verbraucherschutz 

1. Akzeptanz von fehlerhaften Chipkarten 

Die fehlerhafte Programmierung eines Teils der EMV-

Chipkarten durch den Hersteller Gemalto führte dazu, 

dass Transaktionen ab dem 1. Januar 2010 zurückge-

wiesen wurden. Bankkunden konnten ihre Karten sowohl 

an automatisierten Händlerkassen (POS-Terminals) als 

auch am Geldautomaten nur eingeschränkt nutzen. 

Wenn die Fehlersituation auftrat, konnte nach Eingabe 

der PIN an POS-Terminals und Geldautomaten die EMV-

Chiptransaktion nicht abgeschlossen werden. Betroffen 

waren in der deutschen Kreditwirtschaft bis zu 26,5 Milli-

onen Debitkarten und 3,5 Millionen Kreditkarten. Dies 

entspricht insgesamt etwa 25 Prozent aller durch deut-

sche Kreditinstitute ausgegebenen Zahlungskarten. 

Die deutsche Kreditwirtschaft reagierte zusammen mit 

den technischen Netzbetreibern des girocard-Systems 

sehr schnell und konnte so Akzeptanzprobleme durch 

Umkonfiguration der automatisierten Händlerkassen 

(POS-Terminals) und Geldautomaten weitgehend ver-

meiden. Der im girocard-System der deutschen Kredit-

wirtschaft verfügbare technische Konfigurationsmecha-

nismus hat diese schnelle Umstellung der Terminals  

überhaupt erst ermöglicht. Andere Zahlungssysteme ver-

fügen nicht über einen vergleichbar leistungsfähigen Me-

chanismus. Auch im Ausland können Bankkunden mitt-

lerweile über die globalen Zahlungssysteme wie bei-

spielsweise MasterCard die meisten Transaktionen mit 

den betroffenen Karten wieder durchführen.  

Die Kreditinstitute haben bereits begonnen, den Fehler 

auf den betroffenen Karten zu beheben. Je nach Karten-

Portfolio verfolgen sie jeweils individuelle Lösungsansät-

ze. In der Regel reparieren die Institute die Karten über 

ein gesichertes Daten-Update über Geldautomaten und 

spezielle Terminals in den Filialen. Die technische Infra-

struktur dafür stellt unter anderem die VÖB-ZVD für die 

Kreditwirtschaft bereit. Wir gehen davon aus, dass der 

Fehler – in Abhängigkeit vom Kundenverhalten – binnen 

drei Monaten nahezu auf allen Debit- und Kreditkarten 

bereinigt sein wird. Die Funktionsfähigkeit aller Karten im 

girocard-System ist aber auch bis dahin gesichert. Nach 

der Reparatur können Bankkunden ihre Karte wieder un-

eingeschränkt in allen unterstützten Zahlungssystemen 

einsetzen. 

Nachdem der Programmierfehler auf den Karten beho-

ben ist, muss die bisherige Konfiguration der POS-

Terminals und Geldautomaten im Sinne der geltenden 

technischen Vorgaben wieder hergestellt werden. Dies 

wird wiederum über eine Parameteränderung in den 

POS-Terminals und in den Geldautomaten mit sehr ge-

ringem Aufwand verbunden sein. 

Der im girocard-System fest vereinbarte Migrations-

Endtermin auf die vollständige EMV-Chipverarbeitung bis 

spätestens 31. Dezember 2010 ist von dem zwischen-

zeitlichen Akzeptanzproblem eines Teils der Zahlungs-

karten nicht betroffen. 
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2. Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie 

Die Bundesregierung hat am 3. Dezember 2009 einen 

Referentenentwurf für ein Gesetz zur Einführung einer 

Musterwiderrufsinformation mit Gesetzlichkeitsfiktion für 

Verbraucherkreditverträge vorgelegt. Dazu hatte sie der 

Bundestag im Zuge der Verabschiedung des Gesetzes 

zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie aufgefor-

dert. Am 11. Februar 2010 fand dazu eine Anhörung im 

Bundesministerium für Justiz (BMJ) statt.  

Danach zeichnet sich unter anderem ab, dass Verbrau-

cher bei Widerruf eines finanzierten Versicherungsver-

trags die Möglichkeit haben werden, sich auch von dem 

Darlehensvertrag zu lösen. Ein Nachholen der Pflichtan-

gaben wird grundsätzlich nicht der Schriftform bedürfen 

und eine einmonatige Widerrufsfrist auslösen. Eine Aus-

nahme von der Nachholbarkeit für Immobiliarkredite wird 

es nicht geben. Darüber hinaus werden Darlehensver-

mittlungsverträge mit Verbrauchern schriftlich abzu-

schließen sein. In diesen Fällen muss der Vermittler 

auch über Entgelte informieren, die er vom Darlehens-

geber erhält. Aufgegriffen wurde schließlich der Vor-

schlag, das Muster einer Widerrufsbelehrung für Darle-

hensverträge, die nicht nach § 495 BGB widerruflich 

sind, im Hinblick auf verbundene beziehungsweise an-

gegebene Geschäfte zu ergänzen. Mit einem entspre-

chenden Regierungsentwurf ist in Kürze zu rechnen.  

3. Beratungsprotokoll 

Durch das Schuldverschreibungsgesetz gibt es nun neue 

Dokumentationspflichten für die Anlageberatung. Seit 

dem 1. Januar 2010 müssen Anlageberater ihre Bera-

tungsgespräche gegenüber Privatkunden, die ein Fi-

nanzinstrument zum Gegenstand haben, protokollieren. 

Dokumentieren müssen sie unter anderem den Anlass 

der Beratung, die Gesprächsdauer, die persönliche Situ-

ation des Kunden, die Informationen zu den besproche-

nen Finanzinstrumenten und die im Verlauf der Beratung 

geäußerten Empfehlungen. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-

Fin) überprüft nunmehr, welche organisatorischen Maß-

nahmen die Kreditinstitute zur Umsetzung dieser gesetz-

lichen Bestimmungen ergriffen haben. Die BaFin hat da-

her ausgewählte Institute um Auskünfte im Zusammen-

hang mit den neuen Dokumentationsanforderungen und 

Übersendung sämtlicher inländischer Privatkundenge-

schäfte für den Zeitraum Januar 2010 gebeten. 

4. Kommissionsvorschlag für EU-Verbraucher-

richtlinie 

Nachdem die Europäische Kommission bereits im Okto-

ber 2008 einen Richtlinienvorschlag zur Vereinheitli-

chung des – derzeit zersplitterten – materiellen europäi-

schen Verbraucherrechts vorgelegt hat, sind die Ver-

handlungen über die Richtlinie im Europäischen Parla-

ment und Rat in vollem Gange. Die schwedische Rats-

präsidentschaft hat Anfang Dezember 2009 vorgeschla-

gen, Finanzdienstleistungen bis auf Verbraucherrechte 

im Zusammenhang mit missbräuchlichen Klauseln voll-

ständig aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie zu 

nehmen. Wir haben diesen Vorschlag gemeinsam mit 

den anderen kreditwirtschaftlichen Spitzenverbänden in 

einer Stellungnahme gegenüber dem Bundesministerium 

der Justiz (BMJ) begrüßt. Da bereits im Richtlinienvor-

schlag große Teilbereiche ausgenommen wurden, ins-

besondere der Verbraucherkredit und der Fernabsatz 

von Finanzdienstleistungen, wären zusätzliche Regelun-

gen nicht sinnvoll gewesen.  

Bei den Vorschlägen zur Stärkung der Verbraucherrech-

te befürchten wir in Bezug auf als missbräuchlich einzu-

stufende Klauseln sind Überschneidungen mit bestehen-

den Richtlinien sowie mit der gängigen Praxis. Bestimm-

te, in dem Vorschlag enthaltene Vorgaben für Klauseln, 

wie beispielsweise die ausdrückliche Zustimmung des 

Verbrauchers zu Entgelten bei Nebendienstleistungen, 

widersprechen dem Leitbild der erst Ende 2009 umge-

setzten Zahlungsdiensterichtlinie. 

5. Kommissionsstudie zur Produktkoppelung 

Am 15. Januar 2010 hat die Europäische Kommission 

eine Studie zu Produktkoppelung und unlauteren Ge-

schäftspraktiken im Privatkundengeschäft vorgelegt und 

gleichzeitig eine Konsultation eingeleitet. Die Studie soll 

eine umfassende Aufstellung von Formen der Produkt-

koppelung sowie vergleichbarer Geschäftspraktiken lie-

fern und analysieren, wie diese sich auf die Kundenmobi-

lität und das grenzüberschreitende Privatkundengeschäft 

auswirken. Allerdings basiert die Erhebung auf einer äu-

ßerst schwachen Datenbasis.  
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Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass so genannte 

Cross-Selling-Praktiken in der Europäischen Union (EU) 

weit verbreitet seien. In Deutschland gebe es aber im 

Vergleich zu anderen Ländern weniger Probleme. Viele 

der Produktkoppelungspraktiken würden den Wettbe-

werb, die Kundenmobilität, die Preistransparenz und den 

Produktvergleich beeinträchtigen. Der derzeitige EU-

Rechtsrahmen sei nicht ausreichend, um die Probleme 

im Zusammenhang mit der Produktkoppelung zu lösen. 

Europaweit könnten 572 Millionen Verträge gewechselt 

werden, wenn Finanzinstitute Cross-Selling und andere 

Praktiken nicht anwenden würden.  

Von etwa 7.000 verschickten Fragebögen an Finanzinsti-

tute, Verbände und öffentliche Stellen waren lediglich 66 

beantwortet zurückgekommen. Aus Deutschland gab es 

nur eine Antwort. Die Modellrechnungen der Studie sind 

vor dem Hintergrund des geringen Rücklaufes nicht 

nachvollziehbar. Die Studie ist nicht aussagekräftig und 

repräsentativ und kann somit nicht als Grundlage für Vor-

schläge der Europäischen Kommission dienen. Wir se-

hen derzeit keinen Handlungsbedarf der Kommission. 

III. Bilanzierung 

1. BilMoG: Abgrenzung des Handelsbestandes 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hatte im Sep-

tember 2009 zur Abgrenzung des Handelsbestandes 

nach BilMoG den Entwurf einer Stellungnahme IDW ERS 

BFA 2 veröffentlicht. Am 1. Februar 2010 fand die Anhö-

rung im IDW statt. Wir hatten gemäß IDW RH HFA 1.014 

gefordert, als beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt der 

Umwidmung den beizulegenden Zeitwert des letzten 

Jahres- beziehungsweise Zwischenabschlusses heran-

zuziehen. Laut IDW wird der beizulegende Zeitwert am 

Umwidmungszeitpunkt wie bei den International Financi-

al Reporting Standards (IFRS) verlangt. 

Gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 

können Institute CO2-Zertifikate gegenwärtig nicht dem 

Handelsbestand zuordnen. Laut IDW hat dies der Ge-

setzgeber aber expliziert ausgeschlossen. Der Zentrale 

Kreditausschuss (ZKA) hat sich daher direkt an das 

Bundesministerium der Justiz (BMJ) gewendet. 

Andere Ergebnisse waren, dass Banken auf eine Tren-

nung von Geschäften im Kundeninteresse und im Eigen-

interesse zur Definition des Handelsbestandes verzich-

ten können sowie die Regelungen des Non-IFRIC zur 

Zuordnung zum Handelsbestand von nicht syndizierten 

Teilen von Krediten nicht übernommen werden. Außer-

dem wird die Unterscheidung des Devisengeschäfts im 

Handelsbestand und Nicht-Handelsbestand nicht mehr 

gefordert. Weiterhin können Institute die Zuführung zum 

Sonderposten sowohl im Nettoertrag des Handelsbe-

standes als auch in der Zuführung zum Fonds für allge-

meine Bankrisiken ausweisen. Die endgültige Fassung 

der Stellungnahme wird für März 2010 erwartet.  

Im März will das IDW zudem den Entwurf einer Stellung-

nahme zur Rechnungslegung zu Bewertungseinheiten 

nach § 254 HGB für alle Unternehmen veröffentlichen. 

Einen weiteren Entwurf zur bankenspezifischen Bewer-

tungskonvention will das Institut laut IDW-Vertretern zeit-

nah danach publizieren.  

2. IAS 39-Überarbeitung 

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat 

im November 2009 seinen Standard IFRS 9: Finanzin-

strumente ausschließlich zur Klassifizierung und Bewer-

tung von finanziellen Vermögenswerten veröffentlicht. 

Der ursprüngliche Entwurf sollte für alle Finanzinstru-

mente gelten. Der IASB hat jedoch die erste Phase zur 

Überarbeitung von IAS 39 aufgeteilt und will die Bilanzie-

rung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten 

erst 2010 regeln. Somit gibt es hier zumindest eine wei-

tere Teilphase. 

Der IASB hat für die Bilanzierung des eigenen Kreditrisi-

kos eines Unternehmens bei der Bewertung seiner fi-

nanziellen Schulden vier Ansätze diskutiert. Der erste 

Ansatz sieht vor, dass Institute Fair Value-Änderungen 

aus der Änderung des Kreditrisikos direkt im Eigenkapital 

erfassen, ohne das Periodenergebnis zu belasten. Beim 

zweiten Ansatz wird das festgestellte Kreditrisiko für die 

Folgebewertung eingefroren. Der dritte Ansatz sieht vor, 

die unterschiedlichen Komponenten einer Schuld bilan-

ziell zu trennen, die Institute nach Prüfung der Klassifi-

zierungskriterien unterschiedlich bewerten können. Der 

vierte Ansatz fordert neben den Anschaffungskosten die 

zusätzliche Angabe des Fair Values in der Bilanz, wenn 

die vertraglich vereinbarten Zahlungsströme nicht nur die 

Zahlung von Zinsen und Kapital darstellen würden. Der 

IASB hat entschieden, den dritten Ansatz weiter zu ver-

folgen und will im ersten Quartal 2010 einen Standard-

entwurf veröffentlichen. 
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Wir sprechen uns bei finanziellen Verbindlichkeiten, die 

nicht zu Handelszwecken erworben wurden, nachdrück-

lich gegen die Berücksichtigung von Bewertungserfolgen 

aus Verschlechterungen des eigenen Kreditrisikos aus. 

Die Ertragslage des Unternehmens würde andernfalls 

nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend ab-

gebildet. Die Bewertung mit dem beizulegenden Zeitwert 

einschließlich des eigenen Kreditrisikos ist nur sinnvoll 

für Verbindlichkeiten, die kurzfristig zu Handelszwecken 

gehalten werden.  

 

Wertberichtigungen 

Der IASB hat am 5. November 2009 seine Überlegungen 

zu einem neuen Wertberichtigungsmodell veröffentlicht. 

Die Vorschläge stellen den zweiten Teil des dreiteiligen 

Projektes zur Überarbeitung von IAS 39 dar. 

Der IASB schlägt ein Expected Cash Flow-Modell anstel-

le des bisherigen Incurred Loss-Modell vor. So sollen 

Unternehmen mögliche Verluste schon früher erfassen. 

Sie müssen die erwarteten Kreditausfälle eines finanziel-

len Vermögenswertes bestimmen, wenn sie ihn erstmals 

aufnehmen. Dazu erfassen sie die vertraglich vereinbar-

ten Zinserträge abzüglich der anfänglich erwarteten Kre-

ditausfälle über die Laufzeit des Instruments. Auf dieser 

Basis bilden sie eine Risikovorsorge für erwartete Kredit-

ausfälle über die Laufzeit. In jeder Berichtsperiode müs-

sen die Unternehmen die erwarteten Kreditausfälle neu 

einschätzen und die Effekte aus den Änderungen der 

Kreditausfallerwartungen sofort erfolgswirksam erfassen. 

Der ursprüngliche Effektivzinssatz bleibt auch gleich, 

wenn sich die Verlusterwartungen ändern. 

Wir bezweifeln, ob die konkrete Ausgestaltung in Form 

eines Expected Cash Flow-Modells unerwünschte pro-

zyklische Wirkungen verhindern kann. Die Anwendung 

dieses Wertberichtigungsmodells während der Finanz-

marktkrise in 2007 und 2008 wäre zeitlich mit den hohen 

Fair Value-Abschreibungen zusammengefallen. Staatli-

che Stützungsmaßnahmen wären vermeintlich wesent-

lich höher ausgefallen. Auch sehen wir den hohen Auf-

wand zur Implementierung und fortlaufenden Anpassung 

kritisch. Die vom IASB vorgeschlagenen Regelungen zu 

Wertberichtigungen greifen nicht auf bereits in den Ban-

ken vorhandene Daten zurück, sondern erfordern eine 

neue umfangreiche Datensammlung. 

Wir plädieren stattdessen für einen prinzipienbasierten 

Ansatz des künftigen Wertberichtigungsmodells. Seine 

konkrete Ausgestaltung sollte dann den Unternehmen 

überlassen bleiben, um den heterogenen Strukturen in 

den Branchen und den individuellen Unternehmensver-

hältnissen gerecht zu werden. 

 

Hedge Accounting 

Im März 2010 sollen die Überlegungen des IASB zur Bi-

lanzierung von Sicherungsbeziehungen als dritter Teil 

der Überarbeitung von IAS 39 veröffentlicht werden. Der 

IASB schlägt vor, die gegenwärtigen Begründungen für 

das Hedge Accounting beizubehalten. Jedoch will er die 

bilanzielle Abbildung auf die Variante Cash Flow Hedge 

Accounting einschränken. Zwar dürfen Unternehmen 

dann weiterhin Fair Value Hedges wie auch von Cash 

Flow Hedges bilden. Doch sollen sie zukünftig Fair Value 

Hedges ebenfalls mit dem Verfahren des Cash Flow 

Hedge Accounting abbilden. Die Grundgeschäfte werden 

im Vergleich zur gewöhnlichen Bilanzierung unverändert 

erfasst. Sicherungsgeschäfte werden zum Fair Value 

angesetzt, ihre Wertveränderungen jedoch ergebnisneut-

ral im Eigenkapital ausgewiesen.  

Wir lehnen diesen bilanziellen Ansatz strikt ab und for-

dern, das Fair Value Hedge Accounting, welches eine 

ausgleichende Anpassung des Buchwertes des Grund-

geschäfts vorsieht und damit Schwankungen im Perio-

denergebnis nahezu eliminiert, auf jeden Fall beizubehal-

ten.  

3. Positionspapier zur Plausibilisierung eines nach 

DCF-Methodik erstellten US-Gutachtens 

Die im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutsch-

lands, VÖB, vertretenen Immobiliengutachter haben ein 

Positionspapier erarbeitet, das für die Bewertung von 

Immobiliensicherheiten für das Immobilienfinanzierungs-

geschäft in den USA hilfreich sein kann. Das Positions-

papier liefert konkrete Anhaltspunkte, wie sich aus US-

amerikanischen Wertgutachten, die in der Regel nach 

dem Discounted-Cash-Flow-Verfahren erstellt werden, 

ein Beleihungswert nach den Vorschriften der Belei-

hungswertermittlungsverordnung (BelWertV) ableiten 

lässt. 

Nicht nur eigene Sachverständige bewerten Immobilien-

sicherheiten in den USA. In der Praxis hat es sich be-

währt, den Marktwert durch unabhängige und regional-

ansässige Sachverständige ermitteln zu lassen, die mit 

dem US-Markt besonders vertraut sind. Zur Refinanzie-

rung mittels Pfandbriefen und möglicher Eigenkapitalent-

lastung ist eine Ableitung des Beleihungswertes durch 
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institutseigene beziehungsweise Vertrauenssachver-

ständige der Bank erforderlich.  

Das Positionspapier erläutert die in der amerikanischen 

Immobilienbewertung übliche Terminologie und ordnet 

sie den in Deutschland etablierten Fachbegriffen nach 

der BelWertV zu. Für alle wertrelevanten Parameter des 

Discounted-Cash-Flow-Verfahrens werden marktgängige 

Bandbreiten aufgezeigt. Außerdem liefert das Papier 

konkrete Anhaltspunkte, die die Beurteilung der Wertan-

sätze auf ihre Nachhaltigkeit für den Beleihungswert er-

leichtern. Das Positionspapier werden wir in Kürze als 

VÖB-Mitteilung veröffentlichen. 

4. IASB: Management Commentary  

Zu dem im Juni 2009 vom International Accounting 

Standards Board (IASB) veröffentlichten Entwurf eines 

neuen Standards zur Lageberichterstattung haben wir im 

Rahmen des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) Stel-

lung genommen. Künftig soll die Geschäftsleitung über 

die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge im Vergleich zu den Unternehmenszielen und  

-strategien gesondert informieren können. Dieser Lage-

bericht gehört nicht zum Abschluss und muss den Inter-

national Accounting Standards (IAS) und International 

Financial Reporting Standards (IFRS) entsprechen. 

Die ZKA-Stellungnahme fußt maßgeblich auf unserer 

Beurteilung. Wir begrüßen, dass der IASB für die IFRS-

Anwender ein Rahmenkonzept schaffen will, um einen 

IFRS-Abschluss um eine Management Commentary au-

ßerhalb des Abschlusses zu ergänzen. Auch wenn wir 

davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit keine welt-

weit einheitlichen Standards für Management Commen-

tary geben wird, weisen die in dem Standardentwurf ent-

haltenen Vorschläge in die richtige Richtung.  

Wir sprechen uns ausdrücklich dafür aus, die Manage-

ment Commentary-Regeln als unverbindliche Leitlinien 

auszugestalten. Unternehmen aus Staaten mit einer seit 

vielen Jahren gelebten und gesetzlich verpflichtenden 

Lageberichterstattung erhalten so die erforderliche Flexi-

bilität, um die nationalen Vorgaben widerspruchsfrei zu 

den IFRS zu erfüllen. Gleichzeitig wird für Staaten, in 

denen der Lagebericht bisher kein Bestandteil der Fi-

nanzberichterstattung ist, eine stabile Orientierungs-

grundlage geschaffen.  

Die vorgesehenen Angaben zu Geschäftszielen und -

strategien der Unternehmensleitung, zum Soll-Ist-

Vergleich des Geschäftsergebnisses und zum Nachweis 

der Effektivität von Risikostrategien lehnen wir hingegen 

ab. Diese gehen über die in Deutschland geforderten 

Pflichtangaben sowie die geübte freiwillige Berichtspraxis 

weit hinaus und sollten gestrichen werden. 

IV. Recht 

1. Grenzüberschreitendes Krisenmanagement  

Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise hat der Base-

ler Ausschuss für Bankenaufsicht im September 2009 

ein Konsultationspapier vorgelegt, in dem er Empfehlun-

gen mit ersten Lösungsansätzen zur Krisenbewältigung 

im Bankensektor zur Diskussion stellt. Diese finden sich 

im Wesentlichen auch in der Mitteilung der Europäischen 

Kommission zum grenzüberschreitenden Krisenmana-

gement im Bankensektor vom Oktober 2009 wieder. Die 

bestehenden Regelungen böten keine ausreichende 

Grundlage, um systemische Auswirkungen zu begrenzen 

und zu kontrollieren. Daher sei ein neuer Rechtsrahmen 

für ein wirksames Krisenmanagement sowie für eine ge-

ordnete Abwicklung und Liquidation insolventer, grenz-

überschreitend tätiger und systemrelevanter Finanzinsti-

tute erforderlich. Hier gilt es, aufsichtsrechtliche, insol-

venzrechtliche und gesellschaftsrechtliche Fragestellun-

gen zu klären. Diskutiert werden insbesondere die Fra-

gen nach der Definition von Systemrelevanz, die Effi-

zienz von Sanierungsplänen im Rahmen des aufsichts-

rechtlichen frühzeitigen Eingreifens und Umstrukturie-

rungsinstrumente im Rahmen der Abwicklung wie die 

Übertragung von Unternehmensanteilen auf eine Good 

Bank. Gegenstand der Debatte sind auch die Einschrän-

kung von Kündigungsrechten mit Blick auf die Netting-

Problematik sowie die Frage nach einer wohl unrealisti-

schen Harmonisierung des materiellen nationalen Insol-

venzrechts und einer realistischeren Verbesserung des 

Informationsaustausches der Aufsichtsbehörden und der 

Insolvenzverwalter unterschiedlicher Gruppeneinheiten 

untereinander.  

Auch der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht 

Maßnahmen zur Sanierung systemrelevanter Kreditinsti-

tute vor. Dem Vernehmen nach arbeiten das Bundesjus-

tizministerium (BMJ) und das Bundeswirtschaftsministe-

rium (BMWi) an einem gemeinsamen Vorschlag, wobei 

sie ihre im Herbst 2009 vorgelegten Entwürfe (Reorgani-
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sationsplanverfahren vom BMJ und Restrukturierungs-

verwaltungsgesetz vom BMWi) berücksichtigen wollen. 

2. SWIFT-Abkommen zwischen der EU und den USA 

Das Europäische Parlament hat im Februar 2010 das 

vom Europäischen Rat im November 2009 beschlossene 

SWIFT-Abkommen abgelehnt. Es wird damit in dieser 

Form nicht in Kraft treten. Das umstrittene Abkommen 

betrifft die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und 

deren Übermittlung aus der Europäischen Union (EU) an 

die USA und sollte helfen, Finanzierung von Terrorismus 

aufzudecken. 

Wir hatten kritisiert, dass der bisherige Abkommenstext 

dem europäischen Datenschutzstandard nicht in vollem 

Umfang genügt und dieser ohne Beteiligung des Europä-

ischen Parlaments zustande kommen sollte. In der abge-

lehnten Fassung des Abkommens sind die Zugriffsvor-

aussetzungen zu vage formuliert. Es wäre nicht sicher-

gestellt gewesen, dass der Zugriff auf Zahlungsver-

kehrsdaten auf das erforderliche Maß beschränkt ist. 

Faktisch hätten uneingeschränkt Daten abgerufen wer-

den können, wenn der Anbieter aus technischen Grün-

den nicht imstande gewesen wäre, die spezifischen Da-

ten zu identifizieren und bereitzustellen, die dem Ersu-

chen entsprechen. Darüber hinaus hätten bereits abge-

rufene Daten weltweit weitergegeben werden können. 

Außerdem fehlte es an einem effektiven Rechtsschutz 

für von Zugriffen betroffene EU-Bürger. Die datenschutz-

rechtlich nicht fundierte Fassung des jetzt abgelehnten 

Abkommens erscheint besonders unangemessen vor 

dem Hintergrund, dass einige EU-Mitgliedstaaten – so 

auch Deutschland – im Herbst 2006 ungeachtet eines 

damals noch zu erwartenden Abkommens zusätzliche 

datenschutzrechtliche Vorkehrungen verlangt hatten. 

Neben der Verlagerung des SWIFT-Spiegelservers aus 

den USA in einen Staat mit angemessenem Daten-

schutzniveau wurde damals von den deutschen Banken 

auch verlangt, ihre Kunden darüber zu informieren, dass 

die Datensätze im Falle der Weiterleitung von grenz-

überschreitenden Zahlungsaufträgen auch an ein in den 

USA ansässiges SWIFT Operating Center übermittelt 

werden. Dies hatte erheblichen logistischen und finan-

ziellen Aufwand verursacht.  

Mit der Ablehnung des vorläufigen Abkommens besteht 

nunmehr die Möglichkeit, unter Beteiligung des Europäi-

schen Parlaments ein Abkommen zu schaffen, das von 

vornherein vollumfänglich europäische Datenschutzstan-

dards beachtet. 

V. Kapitalmarkt 

1. Depotbanken-Rundschreiben 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-

Fin) konsultiert den Entwurf eines Rundschreibens zu 

den Pflichten der Depotbanken nach dem Investmentge-

setz. Das Rundschreiben dient der Auslegung der ge-

setzlichen Vorschriften und soll Unsicherheiten in der 

Abgrenzung zu den Pflichten der Kapitalanlagegesell-

schaften beseitigen. 

Änderungen dürften sich für Depotbanken insbesondere 

bei der Anlagegrenzprüfung ergeben. Diese wird bislang 

uneinheitlich durchgeführt. Teilweise haben Depotban-

ken Zugriff auf das Fondsbuchhaltungs- und Anlage-

grenzprüfungssystem der Kapitalanlagegesellschaften, 

teilweise verfügen sie selbst über derartige Systeme. 

Möglich war bisher jedoch auch eine Kontrolle der Anla-

gegrenzen anhand von Listen, die die Kapitalanlagege-

sellschaften zur Verfügung stellten. Die BaFin wird die-

ses Modell zukünftig nur unter erschwerten Vorausset-

zungen zulassen. 

Wir haben im Rahmen des Zentralen Kreditausschusses 

(ZKA) Stellung zu dem Rundschreibenentwurf genom-

men und uns insbesondere hinsichtlich der Kontrollpflich-

ten der Depotbanken dafür ausgesprochen, zwischen 

Publikums- und Spezialfonds zu differenzieren sowie ei-

ne angemessene Umsetzungsfrist aufzunehmen. 

2. Mindestanforderungen an Compliance 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-

Fin) hat am 21. Dezember 2009 den Entwurf für Min-

destanforderungen an Compliance und die weiteren Ver-

haltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach 

§ 31 ff. WpHG (MaComp) veröffentlicht. Ziel ist die Stär-

kung der Compliance-Funktion in Unternehmen. Sie soll 

nach den MaComp in jeden relevanten Informationsfluss 

eingebunden sein. Die BaFin fordert für viele Institute, 

den Compliance-Beauftragte disziplinarisch und organi-

satorisch dem zuständigen Geschäftsleitungsmitglied zu 

unterstellen. Außerdem sieht sie für eine Reihe von Ban-

ken vor, eine eigene Organisationseinheit einzurichten. 
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Das Rundschreiben soll als Kompendium dienen, das die 

Verwaltungspraxis der BaFin zu einzelnen Regelungen 

aus den genannten Vorschriften zusammenführt und um 

aktuelle und zukünftige Rundschreiben ergänzt werden 

kann. Eine mündliche Anhörung ist für den 2. März 2010 

vorgesehen. 

3. Überarbeitung der EU-Prospektrichtlinie 

Im Rahmen der Überarbeitung der EU-Prospektrichtlinie 

konzentriert sich die Diskussion auf die so genannten 

Kurzinformationen. Kurzinformationen stellen die für den 

Anleger wesentlichen Elemente des angebotenen Wert-

papiers dar und sollen anstelle der Zusammenfassung 

Bestandteil eines Wertpapierprospekts sein. Dies ist mitt-

lerweile breiter politischer Konsens zwischen Europäi-

schem Parlament, Rat und Kommission. Wir setzen uns 

dafür ein, dass die Regeln für Kurzinformationen den 

Einsatz von Basisprospekten weiterhin ermöglichen. An-

dernfalls würde die Refinanzierung für alle Kreditinstitute 

deutlich erschwert. 

4. Regulierung der Derivatemärkte 

Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise hat die Euro-

päische Kommission am 21. Oktober 2009 eine Mittei-

lung für die Sicherstellung eines effizienten, soliden und 

sicheren Derivatemarktes vorgelegt. Sie ist der Auffas-

sung, dass Marktteilnehmer die Gesamtverbindlichkeiten 

ihrer Vertragspartner nicht angemessen einschätzen und 

deshalb in der Krise weder die Marktteilnehmer selbst 

noch die Aufsichtsbehörden die Risiken zutreffend be-

werten konnten. Die Tatsache, dass OTC-Derivate bila-

teral abgewickelt werden, führe zu einer Intransparenz 

des Marktes. Die Europäische Kommission will die Deri-

vatemärkte stärker regulieren und damit festigen. Dafür 

will sie das zentrale Clearing ausweiten, Produkte und 

vertragliche Grundlagen standardisieren sowie Vorgaben 

für angemessene Besicherungen bilateraler Transaktio-

nen erstellen. Weitere geplante Maßnahmen sind Ein-

meldepflichten bilateraler Transaktionen in zentrale Da-

tenspeicher sowie die Überführung des Handels auf or-

ganisierte Märkte.  

Die unter hohem politischem Druck geführte Debatte um 

die Regulierung der Derivatemärkte darf nicht zu einer 

umfassenden Standardisierung führen. Strukturierte Pro-

dukte sind nicht aufgrund ihrer größeren Komplexität per 

se risikoreicher. Sie ermöglichen effiziente Transaktio-

nen, die für ein passgenaues Risikomanagement beson-

ders geeignet sein können. Wir setzen uns dafür ein, 

dass neben der International Swaps and Derivatives 

Association, Inc. (ISDA) auch die deutsche Vertragsdo-

kumentation beim zentralen Clearing eingesetzt werden 

darf. Vor dem Hintergrund, dass die überwiegende 

Mehrheit unserer Mitgliedsinstitute später Nicht-Clearing-

Mitglieder (NCM) sein werden, begleiten wir die gesetz-

geberischen Initiativen im Sinne einer Stärkung der Posi-

tion der NCMs. 

VI. Kreditgeschäft 

 Neue Europa-Initiative für ÖPP und Gesetzgebung 

 zu Konzessionen 

Die Europäische Kommission hat sich erstmals nach der 

Veröffentlichung des Grünbuchs über Öffentlich-Private 

Partnerschaften (ÖPP) aus dem Jahr 2005 wieder aktiv 

in die ÖPP-Diskussion eingeschaltet. In ihrer Mitteilung 

vom 19. November 2009 bekennt sie sich ausdrücklich 

zu dem hohen Stellenwert der Öffentlich-Privaten Part-

nerschaften innerhalb der künftigen EU-Strategie. Daher 

fasst sie in der Mitteilung alle relevanten Aktivitäten der 

Europäischen Union im Hinblick auf die Förderung von 

ÖPP zusammen.  

Die Europäische Kommission spricht sich nachdrücklich 

dafür aus, das Instrument ÖPP angesichts des krisenbe-

dingten Drucks auf die öffentlichen Finanzen stärker zu 

nutzen und nennt Möglichkeiten, über europäische För-

dermittel wie Strukturfonds und bereits bestehende In-

strumente der Europäischen Investitionsbank (EIB), 

ÖPP-Projekte zu finanzieren. Sie will auch selbst zu ei-

ner intensiveren Nutzung der Variante ÖPP beitragen 

und wird Verfahren und Vorschriften im Hinblick auf die 

Gewährung von EU-Geldern überprüfen, um Diskriminie-

rungen von ÖPP-Projekten gegenüber öffentlichen Be-

schaffungsvarianten auszuschließen. 

In der Mitteilung erwägt die Kommission außerdem, ei-

nen gemeinschaftlichen Rechtsakt über Konzessionen, 

gestützt auf eine laufende Folgenabschätzung, einzulei-

ten. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung (BMVBS) bezeichnet Konzessionen in 

Deutschland nach einer eigenen Kategorisierung als ei-

nen von sieben möglichen PPP-Modelltypen. Es zeichnet 
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sich jedoch ab, dass sich im Europäischen Parlament für 

diese Legislativinitiative der Kommission voraussichtlich 

keine Mehrheit finden wird. 

VII. Tarifverhandlungen 2010 

Am 19. April 2010 beginnen für die Tarifgemeinschaft Öf-

fentlicher Banken die diesjährigen Tarifverhandlungen. 

Sie finden, wie in den vergangenen Jahren, in einer Ver-

handlungsgemeinschaft mit dem Arbeitgeberverband des 

privaten Bankgewerbes statt. 

Die Gewerkschaft ver.di hat Anfang Februar 2010 ihren 

Forderungskatalog beschlossen. Ohne eine konkrete 

Gehaltsforderung zu stellen, strebt ver.di eine angemes-

sene Erhöhung der Gehälter und Ausbildungsvergütun-

gen an. Daneben fordert ver.di Tarifregelungen für einen 

Umbau der Vertriebssteuerung und der Führungsinstru-

mente, um den Leistungsdruck im Bankgewerbe abzu-

bauen. Wie schon in früheren Jahren verlangt ver.di 

nachhaltige Regelungen zum Gesundheitsschutz, die ta-

riflich fixiert werden sollen. Schließlich besteht ver.di wei-

terhin auf den Forderungen, die schon in den laufenden 

Tarifgesprächen zur Fortentwicklung des Rationalisie-

rungsschutzabkommens diskutiert werden. Dabei han-

delt es sich unter anderem um verbesserte Regelungen 

zum Kündigungsschutz und zur Beschäftigungssiche-

rung sowie zur Weiterbildung. 

Die Tarifgemeinschaft Öffentlicher Banken sieht ange-

sichts der weiter angespannten Lage im Bankensektor 

nur einen sehr geringen Spielraum für die diesjährigen 

Tarifverhandlungen. 

VIII. Fachtagungen/Seminare 

Sind Ihre Finanzprodukte marktgerecht? Mindestanforde-

rungen und Bandbreiten für die wichtigsten Angebote  

8. bis 9. März 2010 in Bonn 

 

Management von Liquiditätsrisiken: bankenaufsichtliche 

Anforderungen, Grundlagen und Managementansätze  

8. bis 9. März 2010 in Bonn 

 

SEPA-Verfahren und SEPA-Datenformat 

8. März 2010 in Bonn 

 

Die Abwicklung von OTC-Zinsderivaten in der geschäftli-

chen Praxis 

8. bis 10. März 2010 in Bonn 

 

Die Groß- und Millionenkreditverordnung: gesetzliche 

Grundlagen  

9. bis 10. März 2010 in Berlin 

 

SEPA-Lastschrift   

9. März 2010 in Bonn 

 

Zins- und Risikomanagement mit Derivaten: Analyse und 

Steuerung des Zinsänderungsrisikos  

10. bis 11. März 2010 in Bonn 

 

Fraud Detection and Prevention: Aufgabe der Internen 

Revision bzw. von Compliance  

10. März 2010 in Bonn 

 

Erstellung von Groß- und Millionenkredit-Anzeigen mit 

SAMBAplus  

11. bis 12. März 2010 in Berlin 

 

Bonitätsanalyse ohne Jahresabschluss: Wie Sie Unterla-

gen von Freiberuflern und Kleingewerbetreibenden si-

cher beurteilen  

15. März 2010 in Bonn 

 

Erfolgreicher verkaufen durch Gewährung von Zahlungs-

zielen und Absatzfinanzierungsmodellen 

15. März 2010 in Bonn 

 

Reden Sie mit im Bankgeschäft: Fachbegriffe, Zusam-

menhänge, Produkt- und Marktwissen für Nicht-Banker  

15. bis 17. März 2010 in Bonn 

 

Barwertige Zinsbuchsteuerung zwischen zwei Bilanz-

stichtagen 

16. März 2010 in Bonn 

 

Meldevorschriften und Beschränkungen im Außenwirt-

schaftsverkehr der Banken 

16. März 2010 in Bonn 

 

Die Praxis der internationalen Rechnungslegung: Grund-

lagen, Bilanzierung und Bewertung nach IAS / IFRS in 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen  

17. bis 18. März 2010 in Bonn 
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So bestehen Sie die Deltaprüfung von HypZert (S) auf 

HypZert (F) 

17. bis 18. März 2010 in Berlin 

 

VÖB-Fachtagung: Vergütung in Banken – aufsichtsrecht-

liche Anforderungen an Vergütungssysteme  

17. März 2010 in Berlin 

 

Rechtssichere Vereinbarung von OTC-Derivaten und de-

ren Besicherung  

18. März 2010 in Bonn 

 

Kein Handelsgeschäft ohne MaRisk! Alle relevanten Re-

geln für Abwicklung, Risikomanagement, Organisation 

und Revision  

18. bis 19. März 2010 in Bonn 

 

Wie Sie Baukalkulationen mittels DIN 276 analysieren 

und beurteilen  

19. März 2010 in Berlin 

 

Der Einstieg ins Wertpapiergeschäft   

19. März 2010 in Bonn 

 

Bilanzgestaltung, Bilanzmanipulation, Bilanzfälschung –

Praxistraining zum schnelleren Erkennen von progressi-

ven und konservativen Bilanzansätzen  

22. bis 24. März 2010 in Bonn 

 

Bondportfoliomanagement: aktive Steuerung des Bond-

portfolios  

23. bis 24. März 2010 in Bonn 

 

Immobilienmarkt- und Objektrating: Anwendung und Pra-

xisbeispiele für die Unterstützung der bankinternen Kre-

ditprozesse  

23. bis 24. März 2010 in Bonn 

 

 

Die Praxis der Administration, Auflegung und Börsenein-

führung von Inhaberpapieren  

23. bis 24. März 2010 in Berlin 

 

Aktuelle Rechtsprechung zum Gewerbemietrecht  

25. März 2010 in Bonn 

 

Strukturierte Wertpapiere Funktionsweise und Darstel-

lung in Prospekt- und Vertriebsunterlagen  

25. bis 26. März 2010 in Berlin 

 

Firmenkunden besser kennen und beurteilen: der Über-

blick über das Handels- und Gesellschaftsrecht  

29. bis 30. März 2010 in Bonn 

 

Gestaltung und Kontrolle von IT-Outsourcing   

29. März 2010 in Bonn 

 

Einführung in das Investmentgeschäft von Kapitalanla-

gegesellschaften  

30. März 2010 in Bonn 

 

Kredite mit mehr Sicherheit: Personal- und Mobiliarsi-

cherheiten kennen und erfolgreich handhaben  

30. März bis 1. April 2010 in Bonn�

Sie wollen diesen Newsletter abonnieren? 
Dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an 

presse@voeb.de. Geben Sie einfach den Betreff  

„VÖB-Aktuell“ an. Hinweise und Anregungen nehmen wir 

gern entgegen. Alle VÖB-Newsletter können Sie auch 

online unter www.voeb.de bestellen. 
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